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Die Gemeinde Iffeldorf erläßt aufgrund 

§§ 1 und 4 sowie § 8 ff Baugesetzbuch (BauGB) 

§§ 1 und 2 Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (bauGB) 

Art . 98 Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

Art . 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 

in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diesen vom 
Architekturbüro E . v . Angerer in München gefertigten einfachen Bebauungsplan 
gemäß § 30 Abs. 2 BauGB für das Baugebiet "Am Hirtenweg" als 

A . 

Satzung. 

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

1 . Maß der baulichen Nutzung 

2 . 

3. 

Baugrenzen 

ein Voilgeschoß im Erdgeschoß und 
ein Voilgeschoß im Dachgeschoß 

Baugrenze 

Sonstige Darstellungen und Festsetzungen 

--- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

f 12 Maßangabe in Metern 

.. - --. 
I • Fläche für Garagen L ___ , 

Ga Garagen 

• • • 20 kV - Freileitung mit Schutzzone 

4 . Grünordnerische Festsetzungen 

zu pflanzende Bäume 

Ortsrandzone 

B . HINWEISE DURCH PLANZEICHEN 

---<0)-- bestehende Grundstücksgrenze 

vorgeschlagene l::3aukörper 

227 / 1 Flurstücksnummern 

C FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

1. Art der baulichen Nutzung 

2 . 

3 . 

Der Geltungsbereich wird als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. Ausnahmen gemäß § 4 Abs . 3 sind nicht zulässig . 
Für den Geltungsbereich wird bestimmt , daß zur Sicherung der Zweck
bestimmung des Gebietes für den Fremdenverkehr die Begründung oder 

Teilung von Wohneigentum oder Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigen
tumsgesetzes - WEG -) eines Wohnungserbaurechts oder Teilerbaurechts 
(§ 30 WEG) , e ines Dauerwohnrechts oder eines Dauernutzungsrechts 
(§3 1 WEG) einer Genehmigung nach § 22 BauGB bedarf. 

Abstandsflächen 

Die Abstandsflächen der BayBO haben Vorrang gegenüber den Abständen 
der Baugrenzen von den Grundstücksgrenzen. 

Dächer 

3 .1 Die Dachneigung wird für alle Gebäude mit 23 - 27 Grad festgesetzt. 

3 .2 

3 .3 

3.4 

3 .5 

Bel den Hauptgebäuden ist an den Traufseiten und an den Giebelseiten 
(Ortgang) ein Dachüberstand vo n 80 bis 100 cm , bei überdeckten Balkonen 
bis 160 cm zulässig . 

Bel allen Gebäuden sind nur Satteldächer, auf angebauten unterge
ordneten Nebengebäuden sind auch angeschleppte Pultdächer zulässig . 

Die Satteldächer der Nebengebäude bzw. der Garagen , die an das Hau pt
gebäude angebaut werden , müssen die gleiche Dac hneigung wie das 
Hauptgebäude habe n . 

Dacheinschnitte und Dachgauben sind unzulässig . Außenwandbündige 
Gauben (sog. "Zwerchgiebel") bis max . 2 ,50 m Breite sind zulässig Je 
Gebäudeseite ist nur ein Zwerchgiebel zulässig . 

4 . Höhenlage der Gebäude 

4 . 1 Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens darf nic ht höher als 30 cm über 
Oberkante Gelände liegen . 

4 .2 Aufschüttungen und Abgrabungen sind unzulässig . 

4 .3 Die Kniestockhöhe darf maximal 1 ,60 m betragen. 
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5 . 

5 . 1 

5 .2 

5 .3 

6. 

6 . 1 

6 .2 

7. 

8 . 

8 . 1 

8 .2 

D 

Äußere Gestaltung der Gebäude 

Für die Dacheindeckung s ind z iegelrote kleinformatige Dachplatten zu 
verwenden . Fü r angebaute Wintergärten s ind a uch Glasdächer zuläss ig. 
Wintergärten dürfen nur aus e in e r Holz- und Glaskonstruktion errich t et 
werden . 

Ortsfremde Materia lien , wie Verkleidungen in Faserzement, Metall , Kunst
stoff oder Spaltklinker sowie sämtliche Z ie rputzarten sind unzulässig . Das
selbe gilt für Glasbausteine an Wänden, die von öffentlichen Verkehrs
flächen aus s ic htbar s ind . 

Die Gebäude müssen so gestaltet w e rde n , daß die Trauflänge mindesten s 
'/5 länger als die Giebelbreite ist . 

E infriedungen 

Einfried ungen an St raßen sind als Holzzäun e mit senkrechter Lattung von 
max . 1 ,0 m Höhe auszubilden . A n den Grenzen zu den Nach bargrund
stücken s ind anstelle der H o lzzäune au c h Masc h e ndrahtzäune von max. 
1 ,0 m Höhe zulässig , die mit heimischen Gehölzen zu hinterpflanzen sind . 

Zau nsockel au s Beton oder ähnlichen Materialien dürfen nic ht über die 
natürliche Geländeoberkante herausragen . 

Garagen und N ebengebäude 

Garagen u nd N ebengebäude sind nur innerh a lb der besonders 
f estgesetzten Flächen und Baugrenzen zu läss ig. 

G rünordnung : 

In der Ortsrandzone ist die Errichtung von N ebengebäuden , wie 
Gartenhäuser ode r Schuppen unzulässig . 

Die Ortsrandzone ist mit heimischen Laub- bzw. Obstbäumen dicht zu 
bepflanzen. Dies ist durch einen Freifläche n gesta ltungsplan nachzuweisen . 

H INWEI S E DURCH TEXT 

W asserwirtsc h aft 

Es wird empfohlen die H ö he des Erdgeschoßfußbodens 30 c m ü ber der 
Straße nobe rkante anzulegen . 

Grünordn ung 

Die B epfl anzung der Ortsrandeingrünung is t du rch geeignete Maßna hmen 
(z. B . Bankbürgschaft , Sic h e r heitsleistungen) zu sichern . 

,. 

Ver f a h r p n s y e r m e r k e 

1. Der Ses . -!\ .l u~r _~ufs'tellu ng des Bet>A~q9S..QJ !l n s wurde vom Stq;ßli..<fL /.4~inde -
rat .&~ 11 .. ... ........ am /.I."f: . . O(~.;:I<J- g efaßt und a m ol' .. ' . T .; ."~ orts -

. .• }'C:Jl!"'l,be}ä.,. _.tgemacht ( § 2 Abs _ 1 BauGB ) . ." . . ' . 

. ~),. -~, ~o-." I !... 2 9 ~. 1906 ~'Pt: .... ".....,.\ .L;:~ '\ ... . . ,~_C'W- .. den .. .... • . .. I:?P· . .. . v ('- ~ - ,,,t.- ' " -~ ... \, 

2. '~~~~~~~~ un~erricht~!'j;j:~?;::~:r:;~::::ung ·~ ~~·B~~~~~~g~~~ ~: 
v'/'lo-, ' (.: 1n der r-assung vom/'JYJ. . . . ~ v.' . hat in der Zeit vom ....>:1.., . '-t ,'~~ _ bis 

<{, • ~~ • • ' • • ~r attgefunden (§ 3 Ab s. 1 Ba uGB ) . 
. ....." - -- -, .... ,.> ~. d 2 

'17,/ ,--, \ ~ \ Ir . i:tC 9. Feb. i996 r.:; -' - " ,j.. \ ~c';. ' . . . . ,. ~ ..... ;/. ., den .... ........ I 
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...'" J< ~_~ _ .\ . .... ~ \ _ 
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4 .(fi(i~~l:·i! Aus legung : e~:~~:~s:~:::~:~;::~ in· der· FaSSUng· ~~m ' ... 
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6 . ~i-· ,~~;~.~·~'&ltJh-fO'Ch~t den Bebau un gsolan gemäß § 11 SauGB und § 1 Ab s . 2 
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--'~--:'_~~;-;:~""".Ef.!!.!f; 0..<-;" 8'cJ·· AJ, G'f-;f:.~ X' · genlff~l~ 10 t> ~ 6 I':;'l>z: ,-, ~ -{, 3 / ~ . #I~ ' de n . Al .... . I(!. :J. .. . 
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